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Beratung und Beschlussfassung 
Stadtvertretung 
 

Betreff 
Baumschutz-Zuständigkeiten 
 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung möge beschließen, den Oberbürgermeister zu beauftragen, einen 
Bericht über die Effektivität des Baumschutzes auf privaten und öffentlichen  Flächen  die 
damit zusammenhängenden Zuständigkeiten vorzulegen. T.: Sept. 2007 
 
 
Begründung 
Der Baumschutz ist in der Stadt auf zwei verschiedene Bereiche verteilt, zum einen ist das 
Amt 61 vor allem für den Baumschutz auf privaten, die SDS, also noch nicht einmal eine 
öffentlich-rechtliche Dienststelle, für den Baumschutz auf öffentlichem Grund zuständig. Das 
frühere Grünflächenamt ist ja bekanntlich in der SDS aufgegangen. Seit Jahren beobachtet 
die Fraktion, dass es durchaus Effektivitätssteigerungen für den Baumschutz geben könnte, 
wenn hier in den Zuständigkeiten Anpassungen vorgenommen würden. 
 
 
über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr 
 
Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: --- 
 
Deckungsvorschlag 
 
Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: --- 
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Anlagen: 
 
keine 
 
 
 
gez. Manfred Srauß 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 




